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Vollmacht für das Schlichtungsverfahren 
 

Ich, der/die Unterzeichnende 

 

Vorname, Nachname  

Adresse  

PLZ, Wohnort  

 

erteile hiermit dem/der Bevollmächtigten 

 

Vorname, Nachname  

Adresse  

PLZ, Wohnort  

 

in der Angelegenheit 

 

Fall Nummer  

gegen  

betreffend  

 

eine allgemeine Vollmacht. 

 

Ich gebe der bevollmächtigten Person damit die rechtsverbindliche Befugnis zur Vertretung im Schlich-

tungsverfahren. 

 

Die bevollmächtigte Person ist ausdrücklich zur Erhebung einer Widerklage, zum Abschluss eines Ver-

gleiches, zur Anerkennung oder zum Rückzug des Schlichtungsverfahrens, zur Herausgabe oder Emp-

fangnahme des Streitgegenstandes oder einer Zahlung ermächtigt. 

 

   

Ort, Datum  Unterschrift Vollmachtgeber/in 

Die Vollmacht für das Schlichtungsverfahren ist unterschrieben, per Post, zusammen mit einem begründeten Dispen-

sationsgesuch an die Schlichtungsbehörde im Mietwesen des Bezirks Einsiedeln, Hauptstrasse 78, 8840 Einsiedeln ein-

zureichen. 

Mit der Einreichung des Formulars wird dem Bezirk und seinen Amtsstellen die zweck- und zielentsprechende Bear-

beitung und Verwendung der angegebenen Personendaten gestattet. Informationen zum Datenregister des Bezirks 

und zu den Datenschutzrechten sind einsehbar unter: https://www.einsiedeln.ch/verwaltung/praesidiales/daten-

schutz  

Bitte beachten Sie insbesondere auch die ergänzenden Hinweise auf die gesetzlichen Bestimmungen samt Säumnisfol-

gen auf Seite 2.  

https://www.einsiedeln.ch/verwaltung/praesidiales/datenschutz
https://www.einsiedeln.ch/verwaltung/praesidiales/datenschutz
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Gesetzliche Bestimmungen 
 

Persönliches Erscheinen: Grundsätzlich sind die Parteien verpflichtet, persönlich zur Schlichtungsver-

handlung zu erscheinen (Art. 204 Abs. 1 ZPO). Sie können sich von einer Rechtsbeiständin, einem 

Rechtsbeistand oder einer Vertrauensperson begleiten lassen (Art. 204 Abs. 2 ZPO). Das persönliche 

Erscheinen kann nur bei Vorliegen eines Dispensationsgrund gemäss Art. 204 Abs. 3 li. a bis c ZPO 

erlassen werden. Hierfür ist vorgängig ein begründetes Dispensationsgesuch und gleichzeitig eine Ver-

tretung durch Vollmacht einzureichen.  

 

Säumnis: Bleibt eine Partei der Schlichtungsverhandlung ohne genügende Entschuldigung fern, gilt 

dies als Säumnis gemäss Art. 206 ZPO. Bei Säumnis der klagenden Partei, gilt das Schlichtungsgesuch 

als zurückgezogen und das Verfahren wird als gegenstandslos abgeschrieben (Art. 206 Abs. 1 ZPO). 

Bleibt die beklagte Partei ohne genügende Entschuldigung der Schlichtungsverhandlung fern, wird der 

klagenden Partei die Klagebewilligung erteilt; bei gegebenen Voraussetzungen kann stattdessen auch 

ein Urteilsvorschlag erstellt oder ein Entscheid ausgefällt werden (Art. 206 Abs. 2 i.V.m. Art. 209 212 

ZPO). 
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